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Le Chef du Département politique, G.Motta, 
au Ministre de Suisse à Bucarest, F. von Salis

Copie
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Wie Ihnen bekannt ist, hat die rumänische Regierung auf dem Wege der auto
nomen Monopolverwaltung nunmehr einen neuen Anleihensvertrag abgeschlos
sen. Der grösste Teil dieses neuen Anleihens von ca. 50 Millionen Dollars wird in 
Frankreich placiert werden, geringere Tranchen in Amerika, Holland, Schweden, 
Deutschland, Belgien, Österreich, Tschechoslowakei, in Rumänien selbst und in 
der Schweiz.

Infolge der noch nicht eingelösten rumänischen Vorkriegsverpflichtungen war 
die Bereitwilligkeit zur Emission dieser Anleihe insbesondere in der Schweiz keine 
sehr grosse1. Die schweizerischen Finanzkreise, vorab die Schweizerische Ban
kiervereinigung, waren der Ansicht, dass Rumänien erst seine alten Verpflichtun
gen erfüllen sollte, bevor ihm neue Mitttel zur Verfügung gestellt würden. Dieser 
Haltung der Finanzkreise, so berechtigt sie an und für sich ist, standen aber 
grosse Interessen unserer Industrie, insbesondere der Maschinenindustrie gegenü
ber, welche befürchtete, dass ihr Geschäftsverkehr mit Rumänien durch das Fern
bleiben der Schweiz von dieser Anleihe, die zu einem grossen Teil für Investitio
nen verwendet werden soll, schweren Schaden erleiden könnte. Diese sicherlich 
nicht grundlosen Befürchtungen müssen in der gegenwärtigen Epoche der 
Absatzkrise naturgemäss vermehrt ins Gewicht fallen.

Diese Umstände haben denn auch die beteiligten amtlichen und nichtamtlichen 
schweizerischen Kreise bewogen, der Emission der schweizerischen Tranche 
keine weiteren Hindernisse in den Weg zu legen2, namentlich nachdem der hiesige 
rumänische G esandte3 uns die Zusicherung gegeben hatte, seine Regierung werde 
ihr Möglichstes tun, dass die ungeregelten Verpflichtungen in Rumänien, insbe
sondere aber die Frage einer 4'/2%-Anleihe der Stadt Bukarest 1895 und 1898 
endlich einer befriedigenden Lösung zugeführt würden. Leider scheint aber diese 
letztere Angelegenheit infolge der Haltung der Stadt Bukarest von einer Lösung 
noch weit entfernt zu sein.

Am 3. und 4. März haben in Basel Verhandlungen zwischen der Bankiervereini
gung und einem Delegierten der Stadt Bukarest stattgefunden, die ergebnislos en
digten.

Über deren Verlauf orientiert die beiliegende Abschrift des von der Bankierver
einigung aufgenommenen Verhandlungsprotokolls, das wir zusammen mit dem 
Begleitschreiben der Vereinigung diesem Schreiben beilegen4.

1. C f nos 14 et 19.
2. M otta était intervenu personnellement pour fa ire  lever ces obstacles, Cf. la lettre de l ’Associa
tion suisse des banquiers du 10 mars 1931, en annexe au présent document.
3. M. Boeresco.
4. Non reproduit.
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Dabei möchten wir bemerken, dass sich in den Angaben der Bankiervereini
gung ein von ihr unterdessen berichtigter Irrtum eingeschlichen hat. Die in 
schweizerischen Händen befindlichen Titel der Bukarester Stadtanleihe belaufen 
sich auf Gold-Lei 362000, in welcher Summe die rückständigen Zinsen nicht ein
gerechnet sind. Die Zinsrückstände ihrerseits, die sich auf 14 Jahre verteilen, er
reichen die Höhe von Gold-Lei 228 060.

Der Vorschlag der Bankiervereinigung ging auf Rückkauf der Schuld durch die 
Stadt Bukarest, und zwar des Kapitals zu 40% und der Rückstände zu 20% des 
Goldwertes, zahlbar in französischen Franken zum Tageskurs. Die von der 
Schuldnerin zu zahlende Rückkaufsumme, Kommission und Taxen inbegriffen, 
würde sich nach dem Vorschlag der Bankiervereinigung auf Frs. 192.079 oder 
Papier-Lei 6.196.096.77 belaufen.

Dieser durchaus vernünftige und entgegenkommende Vorschlag wurde aber 
vom Vertreter der Stadtverwaltung Bukarest, Herrn Pompiliu Jonitescu, rundweg 
abgelehnt. Ein anderes als das von den französischen Gläubigern geplante 
Abkommen, d.h. Rückkauf der Kapital- und Zinsenschuld auf einer Basis von 
20% in Gold des Kapital-Nominalwertes, könne auch für die schweizerischen 
Titelinhaber nicht in Frage kommen. Eine Erledigung der Angelegenheit auf die
ser Grundlage wird aber von den schweizerischen Gläubigern als unannehmbar 
bezeichnet. Die besondere Mentalität der Bukarester Stadtverwaltung zeigt sich 
an einem Ausspruch des Herrn Pompiliu Jonitescu, den Sie im ersten Absatz auf 
Seite 4 des Verhandlungsprotokolls finden und worin dieser Vertreter der Schuld
nerin unverhüllt mit administrativen Schikanen gegenüber dem in Rumänien ar
beitenden schweizerischen Kapital droht, falls sich die Schweiz nicht an dem 
neuen rumänischen Anleihen beteilige5. Diese Sprache ist sicherlich für einen säu
migen Schuldner nicht am Platze und steht nicht im Einklang mit den uns von 
Herrn Boeresco gemachten Zusicherungen.

Auf Grund dieser Zusicherungen möchten wir Sie ersuchen, bei der rumäni
schen Regierung vorstellig zu werden und diese zu veranlassen, auf die Stadtver
waltung Bukarest einen nachhaltigen Druck auszuüben, damit sich diese endlich 
dazu entschliesst, in ernsthafte Verhandlungen mit den schweizerischen Gläubi
gern einzutreten und ein Angebot zu machen, welches den berechtigten und ver
nünftigen Forderungen entspricht. Wir haben nichts dagegen einzuwenden, wenn 
Sie die vorerwähnten Redensarten des Herrn Pompiliu Jonitescu an zuständiger 
Stelle in geeigneter Form zur Kenntnis bringen.

5. / . . . /  Les intérêts suisses en Roumanie sont considérables. Ils s’élèvent à environ 40 millions et 
si la Suisse refuse de prendre part à l’emprunt roumain, on pourra facilement, par des mesures 
administratives adéquates, entraver l’action des capitaux suisses en Roumanie. (Compte-rendu 
des réunions tenues le mardi 3 mars 1931 et le mercredi 4 mars 1931 ... à la Banque Commerciale 
de Bâle (E 2001 (C) 2/59).
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L ’Association suisse des Banquiers 
au C hef du Département politique, G .M otta6

L  Bâle, 10 mars 1931

Nous référant à l’entretien téléphonique que nous avons eu l’honneur d’avoir avec vous en date de 
ce jour, nous avons l’honneur de vous confirmer que le Comité Balkans de l’Association Suisse des 
Banquiers, dans sa séance du mardi 10 mars crt., a décidé, après beaucoup d ’hésitations, de lever son 
veto contre l’émission d’une tranche de l’emprunt roumain de stabilisation sur le marché suisse. Les 
motifs qui ont amené le Comité Balkans à prendre cette décision sont que vous avez bien voulu 
exprimer personnellement au Président, M. Morel-Vischer, le désir que le Comité Balkans lève son 
opposition contre l’émission d’une tranche de l’emprunt roumain en Suisse, pour des raisons d’ordre 
politique général et économique, et vu les intérêts considérables que les industries suisses possèdent 
en Roumanie. Le Comité Balkans a également tenu compte du fait que vous avez bien voulu décla
rer au Président de notre Comité, M. Morel-Vischer, que le Département Politique s’engageait à 
continuer tous ses efforts en vue de faire valoir les droits des porteurs suisses d’emprunts extérieurs 
auprès des Gouvernements étrangers et tout particulièrement auprès du Gouvernement roumain.

Nous nous empressons d’ajouter que cette décision du Comité Balkans ne doit pas être con
sidérée comme pouvant le lier pour l’avenir, mais qu’au contraire elle ne préjudicie en rien les déci
sions que le Comité Balkans pourrait encore être amené à prendre dans des affaires analogues.

6. Lettre signée par A. Morel et par F. Filliol.
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Le Chef du Département politique, G. Motta, 
à la Légation de Suisse à Varsovie

Copie
L  YT Bern, 19. März 1931

Wir beehren uns, Ihnen den Empfang Ihrer beiden Schreiben vom 14. Januar1 
und 10. März d.J.2 betreffend die Obligationen der ehemaligen Eisenbahngesell
schaft Warschau-Wien zu bestätigen und haben von Ihren Ausführungen über 
den gegenwärtigen Stand der Angelegenheit Kenntnis genommen.

Ihren Mitteilungen haben wir mit Interesse entnommen, dass Belgien beabsich
tigt, der polnischen Regierung die Schlichtung dieses Streitfalles durch ein ad hoc 
konstituiertes Schiedsgericht vorzuschlagen, nachdem der bereits Unterzeichnete 
belgisch-polnische Schiedsvertrag nicht ratifiziert wurde und von Belgien bis zur 
Erledigung der hier in Frage stehenden Streitfragen nicht ratifiziert werden soll.

Sie haben bei dieser Gelegenheit die Frage aufgeworfen, ob nicht unsererseits 
die Erledigung der Angelegenheit auf schiedsgerichtlichem Wege unter Berufung

1. Non reproduit.
2. Cf. n° 64.
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